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halb deſſelben jeder Cleriker mit nackter Hand berühren; jene,
welche nur die Tonſur empfangen aben, nehmen dieſem
Privileg heil.) Dieſelbe Befugniß iſt von Sixtus uf die
Ordens⸗Laienbrüder und die weiblichen Ordensperſonen, ſobald ſie
Sacriſtansdienſte eiſten, ausgedehnt worden.?) Außer dieſem
darf alſo bPder ein Laienbruder noch eine weibliche Ordensperſon
unter läßlicher Sünde ohne oth ſich die Berührung der Gefäße
erlauben. Die Laien⸗Meßner ind aber nirgends erwähnt, ur ſie
ein die genannte Befugni Im Allgemeinen Ni zu eſtehen
Wohl meint der Alphons,“) daß heutzutage Consuetudine
Alle, welche In Clericaler Kleidung den Kirchen dienen, die Gefäße
b  ih dürfen, wenigſtens entſchuldigen ſeien, eil ſie Im
Sacriſtandienſte immer irgendwelche Nothwendigkeit einer ſolchen
Berührung herantritt ber die Geiſtlichen haben arauf Bedacht

nehmen, daß ſolche Nothwendigkeit nicht In Folge ihrer Bequem⸗
lichkeit eintrete.

Der Vollſtändigkeit halber ſei noch erwähnt, daß nur jene
Gefäße, die nicht gleich dem Kelche und der Patene conſecrirt werden,

Ciborium, Monſtranz und Lunula, venn ſie benedieirt aber
noch ni gebraucht worden ſind, Laien angefaßt werden dürfen;die Monſtranz, weil ſie die Species nicht unmittelbar berührt,
auch nach ihrem Gebrauch. Wenn ich aber für Laien die Nothwendigkeit ergibt, conſecrirte oder mit dem Allerheiligſten In Berührunggeweſene Gefäße zu erühren, ⁰ ollen ſie C8 mit verſchleierter HanduUn Dieſe Gefäße oOhne Nothwendigkeit, oder mit bloßer Hand
ohne vernünftigen Grund 3u berühren, iſt für ſie nicht ohne-Schuld,und kann mitunter chwer ündhaft werden, dann nämlich,dieſe Handlungsweiſe aus Verachtung hervorgeht oder Anlaß
großem Aergerniß bietet.

anz. Prof. Ad Sch mU ckenſchläger.
XXI ein ſich vegen zu geringenLohne und aus II  N Gründen uim Geheimenchadlos ha  en 2 Urſula, eine Dienſtmagd, hat ſich um Ver—

Qufe des verfloſſenen Jahres hei ihrem Dienſtherrn Titius bedeutender
Gelddefraudationen chuldig gemacht Da der Beichtvater ajus,bei dem ſie dieſe Sünden beichtet, bemerkt, daß dieſelben theilsſich, theils zuſammengenommen eine materia gravis bilden, ſo ver
pflichtet er ſie zur Reſtitution. Urſula aber glaubt von jeder Reſtitutions⸗

frei ſein, ich ſtützend auf folgende Gründe: 5⁷„V muöfters über die Zeit arbeiten und mehr als ich ver war;als ich eine Zeit krank lag, 309 mir der Herr ur die Zeit meines
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Krankſeins den Lohn ab; wenn ich zufällig etwas brach, mußte ich
eS glei erſetzen; auch entließ mich aus dem Dienſte, bevor die
bedungene Zeit vorbei war; und zudem war mein Lohn viel 3u
klein In Vergleich dem anderer Dienſtboten bei andern Dienſt⸗
erren “. Was ird wohl Cajus darauf antworten?

Die Aufgabe des Cajus iſt ES, vor Allem 3u unterſuchen, ob
die von Urſula angeführten Entſchuldigungsgründe ſtichhältig ſind
und zu einer geheimen Schadloshaltung berechtigen oder nicht Es
iſt möglich, da Titius 3 jenen harten und unbeſcheidenen Herren
gehört, die den Dienſtboten wie eine Maſchine ausnützen und ihn
dann bezahlen; * kann aber au ſein, daß Urſula als
judex IN propria CauSa ich gewaltig täuſ

Urſula ſagt, „daß ſie öfters U  ber die Zeit arbeiten mußte und
oft mehr als ſie ver  8 war.“ Nach der ehre der Moraliſten
kann der Dienſtbote eine Arbeit dann als iber das gerechte
Maß gehend bezeichnen, wenn für elne beſtimmte Arbeit
aufgenommen und bezahlt wird, dann aber überdies noch eine
andere Arbeit de regula verrichten muß; ferner, die Arbeits—
tunden Im ertrage eſtimmt, ſpäter aher überſchritten
werden; endlich außerordentliche Arbeiten, die auch nach
dem Ttheile gewiſſenhafter Perſonen al olche angeſehen werden,

hu Lo 0 hun verlangt werden. Cajus nun eine
Pönitentin rwägen, ob twas dieſen bei ihr der Fall iſt
Nur einige Male Im V  ahre ſtärker arbeiten müſſen,
berechtiget noch zu einer geheimen Schadloshaltung, da C8 10 auch
gewiß mehrere Tage im Jahre geben wird, die Arbeit geringer
als gewöhnlich iſt

Urſula ſagt ferner, „daß ihr der Herr die Zeit ihres rant⸗
ſeins beim Lohne abgezogen hat Was iſt darauf zu antworten?
Die Moraliſten ur und Berardi unterſcheiden zwiſchen längerer
und ürzerer Krankheitsdauer War Urſula Urze Zeit krank,
ſo hat der Herr nicht recht gehandelt, war ſie aber längere Zeit,
vielleicht einen ganzen onat arbeitsunfähig und dies gar zu einer
Zeit, die Arbeit ſehr dringend war, und hat Titiu an threr

jemand Andern ezahlen müſſen, dann kann ihm Niemand
den gemachten zug und Urſula iſt nicht berechtiget, ſich
dafür ſchadlos zu machen Uebrigens meinen wir, Beichtvater aju
thue beſten, EL ſich diesbezüglich das betreffende Dienſt
boten-Statu des Kronlandes hält, in dem EL ſich aufhält. Das
oberöſterreichiſche Dienſtbotengeſetz vom ahre 1874 ſagt:
Erkrankt der Dienſtbote, ſo hat der Dienſtgeber für Pflege, ärztliche
Behandlung Uund Medicamente 3u ſorgen, und C8 können die ange  —
endeten Koſten vom ohne nuLr dann abgezogen werden, wenn der
Dienſtbote durch ſein eigenes Verſchulden erkrankt iſt Dauert die
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Krankheit länger als Tage, ſo iſt der Dienſtbote nach Ablauf
dieſer Zeit, 37 aus dem Dienſte entlaſſen wird, 24 8Sub 11)
und er vermögenslos iſt, wie ein anderer In einem Dienſt
verhältniſſe ſtehender Arme zu behandeln, und * iſt aher der
Gemeinde-⸗Vorſteher hievon rechtzeitig zu verſtändigen. § 21 ſt die
Erkrankung des Dienſtboten erwieſenermaſſen aus einem Verſchulden
des Dienſtgebers Tfolgt, ſo hat dieſer unbeſchadet der dem Dienſt
bten onſt zuſtehenden Entſchädigungs-Anſprüche ausſ für
Pflege ärztliche Behandlung und Medicamente zu ſorgen, ohne daß
ein Abzug ohne ſtattfinden darf.“

Urſula hat jedenfalls den Schaden Tſetzen müſſen, ſie
8 brach arauf antworten wir aben Dienſtgeber und Dienſt⸗
nehmer chon beim Dienſtantritte das Uehereinkommen getroffen,
daß Etzterer für jeden auch zufällig zugefügten haden verantwortlich
ſei, dann kann ſich der Dienſtnehmer nicht dagegen aufhalten; anders,

ſie dies zuvor nicht ausgemacht aben; der Dienſtbote iſt für
dieſen Fall zu keinem Schadenerſatze verpflichtet, vorausgeſetzt, daß
ihm das Gewiſſen keine (wenigſtens keine ſündhafte)
und Nachläſſigkeit vorwerfen kann; für das zufällige eologiſch—
ſchuldloſe Brechen oder Beſchädigen irgend eines wenn auch noch
ſo werthvollen Objectes kann der Dienſtbote nicht verantwortlich
gemacht werden Hat der Dienſtherr widerrechtlich ihm eßhalb

vom Lohne abgezogen, iſt die 0eeulta compensatio erlaubt.
Urſula ſagt ferner, „der Herr habe ſie entlaſſen, bevor die

ausbedungene Zeit vorbei ar.“ Der Beichtvater frage ſie, arum
ſie entlaſſen habe Hat Titius ſie Ohne Grund oder

vegen einiger inbedeutender Fehler, die leicht zu übertragen geweſen
wären, entlaſſen, dann hat ungerecht gehandelt; und Urſula kann
ſich alls ſie inen Schaden dadurch erlitten, geheim ent
ſchädigen. der jedoch, CET Urſula aus wichtigen Gründen
entlaſſen mu  5 dieß kann jeder Dienſtherr thun,
den Dienſtboten einige Male vergebens ermahnt hat Wichtige Gründe
der Entlaſſung wären nach Gury B „Si amulus deprehensus
Uisset infidelis aut luxuriae deditus, Vol 81 audita 1N 0MmO
CU  — Magll familiae dedecore Al retulisset.“ Cas CoOonsç. *
Das erwähnte oberöſterreichiſche Dienſtbotengeſetz IM
eilf Fälle 0 un welchen der Dienſtgeber den Dienſtboten ogleich
entlaſſen kann.

Urſula ſagt endlich, „daß ihr Lohn In erglei dem
anderer Dienſtboten bei andern Herren viel klein war.“ Dieſen
Entſchuldigungsgrund ird Aju allerwenigſten gelten laſſen
Wenn ihr der ohn zu klein war und ſie ſich einen größern ver.
dient 3zu haben meinte, hat ſie das threm Herrn nicht gleich
vom Anfange geſagt? Warum iſt ſie rotzdem in dieſen Dienſt
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getreten? arum hat ſie ich nicht M einen andern Dienſt mit
größerm ohne umgeſchaut? Urſula 0 ur dann einen gerechten
Grund zur geheimen Schadloshaltung, enn Titius ihr Anfangs
einen größern ihrer Arbeitskraft entſprechenden Lohn verſprochen,
ſpäter aber aus Geiz und Hartherzigkeit Ohne wichtigen Grund ihr
einen Theil abgezogen 0 Daß ihr ohn leiner iſt als der Lohn
anderer Dienſtboten, das allein gibt noch kein Recht zur geheimen
Schadloshaltung. an Dienſtherren geben weniger in Geld,
geben aber andere brauchbare Gegenſtände, beſſere Koſt
oder verlangen weniger Arbeit; Andere würden manchen Dienſtboten
nicht ſtrenge benöthigen, aus Barmherzigkeit jedo nehmen ſie ihn
auf und geben ihm dafür weniger Lohn; wieder Andere önnen
keinen großen ohn geben, ſie nehmen, um Lohn erſparen, einen

Dienſtboten, der üihnen dann auch einen geringern
Lohn arbeiten muß Innocenz XI hat olgende Propoſition
verworfen: „Famuli t. famulae domestieae possunt Oeculte heris
Suis subripere 0 cCompensandam Operam Sualn, Jualn majorem
qudican salario, quo recipiunt.“ 10D 37

Steinhaus. Pfarrvicar 110 Severin Fabiani
XII In velcher ———

Weiſe hat ſich ſeit dem

ichen Reſeripte vom . Uni 79 Ddas V  iß
des Gebetsapoſtolates zur Jeſu⸗BVruderſchaft ge
ändert un wie kann au In

eſon

ere
aber wie können Apoſtolatsmitglieder tu die etztere
aufgenommen werden? Bekanntlich bis zUum Juni
1879 Gebetsapoſtolat und Herz Jeſu

Bruderſchaft innig mit
einander verbunden, daß jeder, der Mitglied des Gebetsapoſtolates
geworden, dadurch auch zuglei chon Mitglied der Herz Ve

ſu
Bruderſchaft wurde Dieſes Verhältni ur aber ſeit dem Reſcript
obigen Datums gelöſt hleiben wo alle bis obigem
Datum in's Gebetsapoſtolat aufgenommenen Gläubigen
auch In Zukunft noch Mitglieder der Herz Je

ſu⸗Bruderſchaft, aber
ſeither enügt die Aufnahme I das Gebetsapoſtolat nicht mehr,
um auch Mitglied der Herz Ve

ſu⸗Bruderſchaft werden, man muß
ſich eitdem von einem dazu Bevollmächtigten in die Herz Ve

ſu
Bruderſchaft eigens aufnehmen laſſen Wer iſt bevollmächtigt

dieſer Aufnahme? Indem wir C8 als elbſtverſtändli voraus  2
ſetzen, daß die Vorſtände einer canoniſch errichteten Herz Je

ſu
Bruderſcha hiezu berechtigt ſind und Gläubige von ihnen 424—
eigener bulma aufgenommen werden können, wir ns
vorzüglich mit der Frage, wer außer dieſen dazu bevollmächtigt iſt

iewoh durch obiges Reſcript vom Juni 1879 Gebets—
apoſtolat und Herz Ve

ſu⸗Bruderſchaft von einander getr ſind,


